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heitswert der über die auf zukläi ende Person ge
wonnenen Erkenntnisse mit Hilfe der inoffiziellen 
Beweismittel sowie gesicherter wissenschaftlicher 
und politisch-operativer Erkenntnisse mit Gewiß
heit bestimmt wird.
2. Resultat des Prozesses des Nachweisens der 
objektiven Wahrheit auf der Grundlage inoffi
zieller Beweismittel in der politisch-operativen 
Arbeit; der Nachweis der Wahrheit mit Hilfe in
offizieller Beweismittel.
Der inoffizielle B. ist erbracht, wenn sich im 
Ergebnis der Beweisführung der zwingende Schluß 
ergibt, daß die Wahrheit einer politisch-opera
tiv bedeutsamen Erkenntnis mit objektiver Gewiß
heit festgestellt ist, d. h.* wenn sich auf Grund 
des vorliegenden inoffiziellen Beweismaterials 
nicht sinnvoll an der Wahrheit dieser Erkenntnis 
zweifeln läßt. Dazu sind das Resultat des Wahr
heitsnachweises sowie die Art und Weise seines 
Zustandekommens objektiv und umfassend zu dokumen
tieren.
Der inoffizielle B. vermittelt - wie der offiziel
le - Gewißheit darüber, daß die im Prozeß der 
politisch-operativen Arbeit gewonnenen Erkennt
nisse objektiv wahr sind und ist deshalb Voraus
setzung und Grundlage für eine
- realistische politisch-operative Lageein

schätzung,
- wissenschaftlich begründete und den Realitäten 

entsprechende politisch-operative Entscheidungs
findung,

- objektive Informierung der Dienstvorgesetzten 
sowie zentraler und örtlicher Partei- und 
Staatsfunktionäre.

Der inoffizielle B. als Grundlage für offizielle 
Maßnahmen erfordert, daß strengster Quellenschutz 
und die Geheimhaitung konspirativer Mittel und 
Methoden gewährleistet wird.
Im Strafverfahren Ist nur der strafprozessuale 
Beweis zulässig. Das erfordert, in der politisch
operativen Arbeit auf der Grundlage des inoffi
ziellen B. Voraussetzungen für das Erbringen des 
strafprozessualen Beweises zu schaffen, wenn die 
inoffiziell bewiesenen Feststellungen in einem 
Strafverfahren benötigt werden.
3. Umgangssprachliches Synonym für inoffizielles 
—► Beweismittel.

Beweis, offizieller
1. siehe Beweis, strafprozessualer
2. im politisch-operativen Sprachgebrauch 
Synonym für —► Beweismittel, offizielles


